Schulvertrag – Beschluss der ELV vom 13. Juni 2003

____________Anpassungen an neue Organisation 2006__________________________________________________
[image: image1.wmf][image: image1.wmf]
____________________________________________________________________________________________


Schulvertrag
Zwischen
und der


Rudolf Steiner Schule Schaffhausen                             


Vordersteig 24


8200 Schaffhausen

(nachstehend “Eltern” genannt)
(nachstehend “Schule” genannt)

1. Gegenstand des Vertrages 

Durch den Abschluss dieses Vertrages treten die Eltern mit der Schule in ein Auftragsverhältnis nach Art. 394 ff OR. Der Vertrag regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten. 

2. Grundlage  

Grundlage dieses Vertrages ist das Leitbild der Schule. Es bildet einen integrierenden Bestandteil des Vertrages. Die Schule wird auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners geführt. Sie bietet neben der Spielgruppe und dem Kindergarten 10 Schuljahre in Schaffhausen an. 

Die pädagogische Führung der Schule obliegt dem Lehrerkollegium. Dieses legt verbindlich fest und in schriftlicher Form offen und für die Eltern einsehbar, welches pädagogische Angebot zur Erfüllung der Erziehungsarbeit notwendig ist und durchgeführt wird. 

Im Sinne der Qualitätssicherung führt die Schule regelmässig mit geeigneten Mitteln Kontrollen durch und berichtet offen darüber, ob und wie diese schulischen Ziele (von der Schule, von der Klasse/Gruppe, vom einzelnen Kind) mit dem angebotenen pädagogischen Konzept erreicht werden. 

Die Zusammenarbeit in allen Bereichen ist das zentrale Anliegen der Schule, insbesondere die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern; diese ist konstitutiv (grundlegend). Sie gehört als Lernfeld für Erwachsene zum pädagogischen Konzept der Schule. Um allen Jugendlichen den Zugang zum vollen Bildungsangebot von 12 Schuljahren zu ermöglichen, ist die Schule Vertragspartner im “Netzwerk Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz” und dem “Netzwerk Regio Bodensee Wahlwies”. 

3. Aufgaben des Lehrerkollegiums, insbesondere des/der Klassenlehrerin 

Vermittlung der Lehrinhalte auf der Basis der Pädagogik Rudolf Steiners und gemäss Leitbild. Informationen an die Eltern mittels: 

· Klassenelternabende: diese dienen dem pädagogischen und informellen Austausch.

· Rundbriefe, persönliche Gespräche, Hausbesuche, Schulblatt.

· Schulbesuche: Eltern können im Einvernehmen und nach Absprache mit dem Lehrer auch den Unterricht der Klasse besuchen und sich so eine direkte Wahrnehmung von der Pädagogik verschaffen.

· Quartalsfeiern/Aufführungen: diese geben den MitschülerInnen und den Eltern einen Einblick in das Arbeiten der Klassen.

· Regelung organisatorischer Fragen, welche die Klasse und die Schule betreffen: grundsätzlich erachtet es die Schule für sinnvoll und notwendig, dass bei Bedarf und im Einverständnis der Eltern zusätzliche Fachleute beigezogen werden können (z.B. für Heileurythmie und Förderunterricht). 

· Zusätzlich steht ein Angebot an medizinischen und therapeutischen Leistungen zur Verfügung, das in einem gesonderten Merkblatt geregelt ist. 

· Die Schulordnung ist integrierender Bestandteil des Vertrages. Diese wird in der Oberstufe auch von den SchülerInnen mit unterzeichnet. 

· Schwierigkeiten und Konflikte sollten in der Regel im persönlichen Gespräch zwischen den Beteiligten geregelt werden. Sofern dies nicht mehr möglich sein sollte, steht die Vermittlungsstelle zur Verfügung. 

4. Aufgaben der Eltern 

Eltern und Lehrer arbeiten zusammen auf der Basis einer gegenseitigen Unterstützung. Die Selbstverpflichtung der Eltern  ist eine grundlegende Voraussetzung, insbesondere die Mitwirkung der Eltern an der Selbstverwaltung der Schule gehört zu den Grundlagen der Zusammenarbeit. Die Teilnahme z.B. an den Elternabenden, der Schulversmmlung (SV) sowie die Mithilfe am Finanzierungskonzept der Schule (Budgetelternabend) ist Teil der Selbstverpflichtung zur Mitarbeit am pädagogischen Konzept. 

· Teilnahme an Klassenelternabenden: sie sind der wichtigste Ort zum gegenseitigen Austausch über Aspekte der Pädagogik und des Klassengeschehens. 

· Teilnahme an der SV: sie  integriert die Elternschaft als Ganzes in den Schulorganismus. Sie nimmt Anliegen aus der Elternschaft auf und bietet einen Diskussions-/Entscheidungsrahmen. 

· Teilnahme in verschiedenen Mandats- und Arbeitsgruppen.

· Bildung einer Elternbeitragskommission, Absegnen einer schriftlichen Elternbeitragsregelung. Diese bildet einen integrierenden Bestandteil des Vertrages. Die Eltern füllen jährlich die Beitragsvereinbarung aus.

· Die Mitarbeit am Bazar, Standaktionen (Ostern, Muttertag usw.) und anderen Schulanlässen stellen eine wesentliche zusätzliche Finanzierung für unsere Schule dar. Die Teilnahme aller Familien daran ist überaus wichtig. 

· Der Schulhausputz ist im Merkblatt “Putzen” festgelegt.

· Adressänderungen sind dem Sekretariat unverzüglich bekannt zu geben. 

5. Vertragsänderungen 

· Änderungen an diesem Vertrag (inkl. Elternbeitragsregelung) können nur durch gleich lautende Beschlüsse von Lehrerkollegium und Vorstand, mit einer Mitteilungsfrist von 6 Monaten, schriftlich auf Anfang eines neuen Schuljahres erfolgen. Die vorgeschlagenen Änderungen bedürfen der Zustimmung der SV. 

· Änderungen am Leitbild unserer Schule können nur durch gleich lautende Beschlüsse von Lehrerkollegium, SV und Vorstand erfolgen. 

· Änderungen an den Vereinsstatuten erfordern einen Beschluss der Mitgliederversammlung.

· Änderungen der Schulordnung können durch das Kollegium nach Anhörung der SV erfolgen. Sie werden schriftlich durch Verteilung einer neuen Ausgabe mitgeteilt.

· Änderungen im Merkblatt “Putzen” werden an der SV verabschiedet. Sie werden im Schulblatt veröffentlicht. 

6. Probezeit, Ausschlüsse, Austritte und Vertragsauflösung 

· Neu eintretende SchülerInnen (auch vom Kindergarten) haben eine  Probezeit  von 6 Monaten.  Die Probezeit kann durch Beschluss der Schulführungskonferenz verlängert werden. 

· Eine Verlängerung der Probezeit wird den Eltern schriftlich und begründet mitgeteilt und allenfalls mit Vorschlägen begleitet, wie eine definitive Aufnahme erreicht werden kann.

· Die definitive Aufnahme eines Schülers/einer Schülerin wird schriftlich bestätigt.

· Während der Probezeit können beide Vertragspartner die Zusammenarbeit jederzeit beenden, ausgenommen im Netzwerk; dort gelten die jeweiligen Regelungen der Netzwerkschule. Die Mitteilung bedarf der schriftlichen Form.

· Bei Erziehungs- oder Lernproblemen wird das Gespräch mit den Eltern frühzeitig gesucht. Bei gravierenden Vorkommnissen kann ein kurzfristiger Ausschluss ausgesprochen werden.

· Bei Übertritt in eine Netzwerkschule wird deren Schulordnung automatisch zum Vertragsbestandteil.

· Austritte sind durch eine schriftliche Mitteilung an das Sekretariat der Schule wie folgt möglich: Kindergarten und 1. – 12. Klasse: 3 Monate jeweils auf Ende Monat, ausgenommen Ende Juni (unter Vorbehalt anders lautender Kündigungsfristen von Netzwerkschulen).

· Bitte informieren Sie die Schule möglichst frühzeitig und schriftlich über eine Kündigung.

7. Abschluss

Der Vertrag kommt durch die Unterzeichnung beider Vertragspartner zustande.

Rudolf Steiner Schule Schaffhausen

Datum: ____________________________
Datum: ______________________________

Unterschrift: ________________________
Unterschrift: __________________________


Für die einfache Gesellschaft des Lehrer-


Kollegiums der Rudolf Steiner Schule


Schaffhausen

                     ________________________
         


Erziehungsberechtigte
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